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Zusammenfassung 

Die Hartz Regehr GmbH (im Folgenden „Hartz Regehr“) veröffentlicht für ihre Ver-
mögensverwaltungsmandate im Sinne von Artikel 8 Offenlegungs-VO, mit denen 
ökologische oder soziale Merkmale beworben werden, unter anderem Informationen 
zu den ökologischen oder sozialen Merkmalen sowie Methoden zu deren Bewer-
tung, Messung und Überwachung. 
 
Als werteorientierter Vermögensverwalter strebt Hartz Regehr langfristige Anlageer-
folge durch einen verantwortungsbewussten Umgang mit dem verwalteten Kapital 
an. Dies berücksichtigt Nachhaltigkeitsmerkmale von Unternehmen, da nur nachhal-
tige Geschäftsmodelle dauerhaft erfolgreich sein, Vermögenswerte erhalten und 
langfristige Wertzuwächse ermöglichen können. 
 
Zur Erfüllung der ökologischen oder sozialen Merkmale umfasst die Anlagestrategie 
von Hartz Regehr insbesondere den Ausschluss von Unternehmen, Branchen und 
Produkten (Negative Screening), die konkrete Umsatzschwellen in Geschäftsfeldern 
mit hohen ESG-Risiken überschreiten, um negative Auswirkungen auf den Wert ei-
nes Investments zu vermeiden.  
 
Darüber hinaus werden Wertpapiere von Unternehmen ausgeschlossen, welche 
schwerwiegend gegen die UN Global Compact Kriterien verstoßen. Zu diesen Prinzi-
pien gehören die Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten, ernstzunehmendes 
unternehmerisches Fehlverhalten sowie Umweltverstöße.  
 
 
Kein nachhaltiges Investitionsziel 

Mit dem Finanzprodukt werden ökologische oder soziale Merkmale beworben, aber 
keine nachhaltigen Investitionen angestrebt. Dies bedeutet, dass die Berücksichti-
gung von Nachhaltigkeitsmerkmalen und den damit verbundenen Risiken bei den  

Investitionsentscheidungen ein wesentliches Element darstellen, jedoch im Sinne 
einer ganzheitlichen verantwortungsbewussten Verwaltung von Kundenvermögen 
nicht ausschließlich auf Basis von Nachhaltigkeitskriterien getroffen werden. 

Ökologische oder soziale Merkmale des Finanzprodukts 

Dieses Finanzprodukt bewirbt ökologische und oder soziale Merkmale im Sinne des 
Artikel 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088. In den Anlageentscheidungen wer-
den Unternehmen ausgeschlossen, die in Geschäftsfeldern aktiv sind, von denen 
eine Bedrohung für Umwelt und Klima ausgehen können oder die mit heute aner-
kannten sozialen Normen unvereinbar sind. 
Darüber hinaus dient die ESG-Analyse von Unternehmen mit Hilfe des spezialisier-
ten Research-Anbieters MSCI als Element zur Erfüllung der beworbenen ökologi-
schen oder sozialen Merkmale. 
 
Anlagestrategie 

Hartz Regehr beurteilt die Nachhaltigkeit von Unternehmen entsprechend ihrem 
Wohlverhalten in den Bereichen Umwelt (Environment, E), Soziales (Social, S) sowie 
Unternehmensführung (Governance, G) im Rahmen des Investmentprozesses. Da-
mit handelt Hartz Regehr im Einklang mit den Prinzipien für verantwortungsbewuss-
tes Investieren der Vereinten Nationen. 
 
Die Analyse der ESG-Faktoren ist, neben der Beurteilung von wirtschaftlichen Quali-
tätskriterien, Teil des Investmentprozesses bei Hartz Regehr. Dies stellt sicher, dass 
Nachhaltigkeitsmerkmale und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsrisiken poten-
zieller Anlagen im Einzelnen gewürdigt werden. Das Nachhaltigkeitsrisiko realisiert 
sich dort, wo ein Ereignis in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmens-
führung negative Auswirkungen auf den Wert einer Investition hat oder haben kann 
und manifestiert sich in möglichen Bedrohungen für das Geschäftsmodell des Un-
ternehmens, aber auch in Haftungsrisiken, Regulierungs- und Reputationsrisiken. 
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Durch die Berücksichtigung ESG-bezogener Faktoren bei der Wertpapierauswahl so-
wie die laufende anlagepolitische Steuerung können bestehende Nachhaltigkeitsri-
siken reduziert und auf potenzielle Risiken unmittelbar reagiert werden. Entspre-
chend werden auch die ökologischen und sozialen Entwicklungspotentiale im Rah-
men des Investmentprozesses gewürdigt. Die Förderung einer nachhaltigen Trans-
formation reduziert mögliche Nachhaltigkeitsrisiken in der Zukunft. 
 
Bei den Investmententscheidungen (Aktien und Anleihen) werden Unternehmen 
ausgeschlossen, die in ihrer Geschäftstätigkeit die nachstehenden Ausschlussgren-
zen gemessen an ihrem Umsatzanteil überschreiten. 
 

Ausschlusskriterien HR  Umsatzgrenzen 

Rohstoffe    

Thermische Kohle (Gewinnung und Vertrieb)  >30% Umsatzanteil 

Waffen   

Völkerrechtlich geächtete Waffen 
(Herstellung oder Vertrieb) 

 Komplettausschluss 

Abhängigkeit   

    Tabak (Anbau und Herstellung von Tabakprodukten)  Komplettausschluss 

 
Des Weiteren werden Wertpapiere von Unternehmen ausgeschlossen, welche 
schwerwiegend gegen die UN Global Compact Kriterien verstoßen. Zu diesen Prinzi-
pien gehören die Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten wie Kinder- oder 
Zwangsarbeit, ernstzunehmendes unternehmerisches Fehlverhalten sowie Umwelt-
verstöße. 
 
Für den Bereich der Staatsanleihen bzw. staatsnahen Emittenten werden Investitio-
nen in Emittenten ausgeschlossen, die nach dem Freedom House Index als „unfrei“ 
im Sinne von Demokratie und Menschenrechten eingeordnet werden. 

Aufteilung der Investitionen 

Hartz Regehr investiert zu mindestens 51 % in Portfoliowerte entsprechend der 
ESG-Anlagestrategie, d.h. in Unternehmen, die auf ökologische und / oder soziale 
Merkmale ausgerichtet sind. Dabei kommen überwiegend Einzelwerte, aber auch in-
dexorientierte Fonds und aktiv gemanagte Fonds unterschiedlicher Anbieter zum 
Einsatz. Als Rentenanlagen dienen vor allem Staats- und Unternehmensanleihen, 
die überwiegend in Euro denominiert sind. 
 
Im Rahmen der Anlagestrategie werden zum Zweck der Risikodiversifikation auch 
Investitionen berücksichtigt, die keine ökologischen oder sozialen Merkmale bewer-
ben. Hierunter fallen unter anderem Zertifikate, Rohstoff- und Hedgefonds-Invest-
ments. 
 
 
Überwachung der ökologischen oder sozialen Merkmale 

Die Einhaltung der Anlagestrategie der beworbenen ökologischen oder sozialen 
Merkmale im Hinblick auf ESG-Kriterien liegt in der Verantwortung des Nachhaltig-
keitsteams sowie dem Anlageausschuss von Hartz Regehr. Diese überprüfen ein-
mal jährlich die Ausschlüsse sowie weitere Nachhaltigkeitskriterien auf ihre Aktuali-
tät und Übereinstimmung mit der Haltung und den Zielen von Hartz Regehr. 
 
In diesem Zusammenhang wird im Rahmen eines internen Kontrollprozesses die Er-
füllung der Nachhaltigkeitsanforderungen von Neuinvestitionen sichergestellt. Des 
Weiteren werden bestehende Investments regelmäßig darauf überprüft. 
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Methoden 

Bei Verstößen gegen die verbindlichen Ausschlüsse der Nachhaltigkeitsstrategie 
wird im Rahmen eines kontrollierten Prozesses die Desinvestition des jeweiligen In-
vestments forciert. 
 
Datenquellen und -verarbeitung 

Die Datenbasis für das ESG-Research bezieht Hartz Regehr von dem auf Nachhal-
tigkeitsanalysen und -ratings spezialisierten Unternehmens MSCI. In dessen Daten-
bank wird der Umgang mit ESG-Risiken fortlaufend analysiert. Dabei werden auch 
die Geschäftspraktiken der untersuchten Unternehmen auf Verstöße gegen die Prin-
zipien des UN Global Compact überprüft. 
 
Die Datenbasis für die Ermittlung der PAI-Indikatoren wird ebenfalls durch MSCI be-
reitgestellt. Hierbei werden Daten von Unternehmen sowie staatlichen und suprana-
tionalen Emittenten berücksichtigt. Des Weiteren wird auf Veröffentlichungen der 
Unternehmen sowie die Daten des Drittanbieters Bloomberg zurückgegriffen. 
 
Beschränkungen hinsichtlich der Methoden und Daten 

Die Abdeckung und Qualität der Daten ist derzeit teils unzureichend, da eine Viel-
zahl an Unternehmen die erforderlichen Daten noch nicht oder nicht vollständig ver-
öffentlichen muss und gleichzeitig die Datenqualität noch verbesserungsfähig ist. 
Dies führt dazu, dass insbesondere quantitative Messgrößen wie Treibhausgas-
Emissionen oder die Produktion nicht erneuerbarer Energien geschätzt bzw. model-
liert werden müssen, um die geforderten Kennzahlen ermitteln zu können. 
 
Nicht konzernweit veröffentlichte Daten von Unternehmen finden keine Berücksich-
tigung. 
 

Sorgfaltspflicht 

Als eine der führenden Vermögensverwaltungen in Deutschland ist sich Hartz Re-
gehr der eigenen Verantwortung bei der nachhaltigen Umgestaltung der Wirtschaft 
bewusst. Um hierfür einen Beitrag zu leisten, hat Hartz Regehr ein umfassendes 
Nachhaltigkeitsmanagementsystem implementiert. Dieses setzt sich aus der Anla-
gestrategie, die Nachhaltigkeitsaspekte beinhaltet, sowie den zugehörigen Kontroll-
prozessen zu deren Einhaltung zusammen. 
 
Die Nachhaltigkeitskomponenten der Anlagestrategie umfassen zum einen verbind-
liche Ausschlüsse von Unternehmen, die in Geschäftsfeldern aktiv sind, von denen 
eine Bedrohung für Umwelt und Klima ausgehen können oder die mit heute aner-
kannten sozialen Normen unvereinbar sind. Zum anderen beinhalten sie Nachhaltig-
keitskriterien, die global anerkannte Mindeststandards in den Bereichen Arbeits- 
und Menschenrechte sowie Transparenzanforderungen berücksichtigen. 
 
Die internen Kontrollprozesse stellen ergänzend hierzu sicher, dass die Anlagestra-
tegie und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsziele für die eingesetzten Finanzin-
strumenten eingehalten werden. Als wirksame Vorkehrung durchläuft jedes potenzi-
elle Neuinvestment einen standardisierten Prüfprozess, der gewährleistet, dass mit 
der Strategie unvereinbare Instrumente ausgeschlossen werden. Bestehende In-
vestments werden im Rahmen einer regelmäßigen Überprüfung auf Vereinbarkeit 
mit den Nachhaltigkeitskriterien untersucht.  
 
Für die verantwortlichen Mitarbeiter wird durch ein umfassendes Weiterbildungs-
management bei Hartz Regehr permanent Sorge getragen, dass sie über die erfor-
derliche Sachkunde verfügen. 
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Mitwirkungspolitik 

Hartz Regehr setzt Maßnahmen zur Verbesserung der Nachhaltigkeitsindikatoren 
auf Unternehmensebene um. Ziel ist es hierbei, die Interessen der Kunden aktiv bei 
den Unternehmen zu vertreten und Einfluss im Hinblick auf deren Nachhaltigkeits-
bestrebungen auszuüben. 
 
Bei den von Hartz Regehr verwalteten Fonds sollen künftig die Stimmrechte durch 
die Kapitalverwaltungsgesellschaft ausgeübt.  
 
Bestimmter Referenzwert 

Hartz Regehr hat für die entsprechenden Finanzprodukte keinen Referenzwert fest-
gelegt. Durch den bewussten Verzicht auf die Orientierung an einem entsprechen-
den Vergleichswert, wird eine möglichst unabhängige Vermögensverwaltung im 
Sinne der Kunden sichergestellt.    

 


